
der Jugend, b ) gegen § 9 der W StrVO in Verbindung 
m it der A nordnung über Ein- und A usfuhr von Zah
lungsm itteln, verstoßen hat.
Die S taa tsanw altschaft bean trag te  gegen den Ange
k lag ten  fü r jede dieser H andlungen D/2 M onate Ge
fängnis un ter Bildung einer G esam tstrafe von 2 V2 M ona
ten  Gefängnis.
Diesem A n trag  konnte sich die K am m er n icht 
anschließen.
Bei dem A ngeklagten handelt es sich nicht um  einen 
Gegner unserer Ordnung, der sich bew ußt nach W est- 
Berlin begab, um von dort H etzm aterial in die DDR 
einzuführen, er bereut seine T at ehrlich, so daß nach 
Überzeugung der K am m er fü r  diese H andlung eine 
S trafe  von einem M onat Gefängnis ausreicht, um auf 
ihn entsprechend erzieherisch einzuwirken. F ü r das 
W irtschaftsvergehen w ar nach Überzeugung des Ge
richts eine F re iheitsstrafe  nicht erforderlich. Die Schä
digung unserer W irtschaft ist durch die H andlung des 
A ngeklagten, der nur insgesam t 14 DM der Deutschen 
N otenbank ausführte, nicht so erheblich, so daß hier 
m it einer G eldstrafe in ausreichendem  M aße er
zieherisch auf den A ngeklagten eingew irkt werden 
kann. Aus diesem Grunde w urde fü r diese H andlung 
eine G eldstrafe von 75,— DM ausgeworfen.

gez. N ordm ann gez. R ö ttig  gez. Hoffmann

DOKUMENT 166

A nklage des S taatsanw alts des K reises Fürstenw alde
vom 17. F eb ruar 1956 
— K H I 41/6 56 —

D er A rbeiter F . Sch. w ird angeklagt, 
am  29. Ja n u a r 1956 in Sch. den staatlichen Schutz der 
Jugend in ih rer körperlichen, m oralischen und poli
tischen Entw icklung verletzt zu haben.
E r  h a t nach Besuch der Grünen Woche in W est-Berlin 
Schund- und S chm utzliteratur in Form  von Zeitschriften 
in die DDR eingeführt und selbige w aren geeignet, den 
17jährigen Sohn zugänglich zu machen.
— Vergehen nach §§ 3 und 10 der V erordnung zum  
Schutze der Jugend vom 15. Septem ber 1955 —

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :

D er Beschuldigte begab sich am  29. Ja n u a r 1956 m it 
seiner E hefrau  und seinem 17jährigen Sohn nach W est- 
Berlin, wo er die zu dieser Zeit stattgefundene „Grüne 
W oche“ besuchte. Diesen Besuch dieser A usstellung 
füh rte  er bereits im  vorigen Ja h re  durch. E r g ibt an, 
dies deshalb getan  zu haben, weil ihm  es dort sehr 
gu t gefallen habe, und er außerdem  ein sehr großer 
Liebhaber fü r Blumen, Vieh und A ckerbau ist. Bei E in
t r i t t  auf dem A usstellungsgelände etw a gegen 13 U hr 
und bei seinem Gang durch die A usstellung erhielt er 
die bei ihm Vorgefundenen Schm utzschriften ausgehän
digt. Bei diesen Schriften handelt es sich um nachfol
gende H etzb lä tter: 1 T arantel, 1 F reie W elt, 1 A b
schrift über das Erlösungsleiden Jesus C hristi und 
3 Zeitschriften der m itteldeutschen A rbeiter- und 
Bauern-Zeitung.
Trotzdem, dem Beschuldigten die H etzschrift T aran tel 
so komisch vorkam , nahm  er die übergebenen und be
re its  bezeichneten Schriften an sich und brachte sie in 
das Gebiet der Deutschen D em okratischen Republik. 
Bei seiner R ückkehr von der Grünen Woche wurde am  
K ontrollpunkt Sch. gestellt und ihm konnten diese Zeit
schriften  abgenommen werden. Das E inführen dieser

H etz- und Schm utzerzeugnisse ste llt sich als ein Ver
gehen nach der Verordnung zum Schutze der Jugend 
dar, indem sie geeignet sind, im Besitz des noch jugend
lichen Sohnes zu gelangen.
Die F a h rt zur „Grünen W oche“ nach W estberlin durch 
den Beschuldigten und das M itbringen von H etzzeitschrif
ten  zeigt, daß sein In teressengebiet in der sogenann
ten  „Freien W elt“ liegt. Dies w ird bes tä tig t dadurch, 
daß sich der Beschuldigte um  die Belange bei uns in 
der Deutschen D em okratischen Republik, insbesondere 
in Sch. nicht bzw. sehr wenig beküm m ert hat. E r  ha t 
sich auch nicht dam it auseinandergesetzt, daß m an ge
rade in den W interm onaten in W est-Berlin eine soge
nannte „Grüne W oche“ durchführt, obwohl es in Berlin 
so gut wie keine L andw irtschaft gibt. Diese V eran
sta ltung  ha t lediglich den einen Sinn und Zweck, Men
schen der DDR zu F ah rten  nach W est-Berlin zu verlei
ten, um diese B ürger fü r ihre Zwecke gegen die D eut
sche D em okratische Republik zu m ißbrauchen. H ierzu 
gehört auch die Übergabe von H etzm aterial, welches 
dann bei der R ückkehr V erbreitung finden soll und in 
diesem Falle besonders Jugendliche gefährdet sind.

gez. Gehrke 
K reisstaatsanw alt

DOKUMENT 167

A nklage des S taa tsanw alts im  S tadtbezirk  W eißensee
vom 30. Ja n u a r 1958 
— I I  Wei. 14. 58 —

Die I. R. w ird angeklagt,
im Jah re  1957 in Berlin die m oralische Entw icklung 
ihres Sohnes durch E infuhr von Schund- und Schm utz
lite ra tu r  gefährdet zu haben.
Die Beschuldigte h a t laufend aus W est-Berlin Zeit
schriften  und Comics in den dem okratischen Sektor 
eingeführt und duldete, daß diese E rzeugnisse in die 
Hände ihres Sohnes kam en.

Vergehen
stra fb a r  nach §§ 3 und 10 der V erordnung vom 4. Ok
tober 1955 zum  Schutze der Jugend.

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s :

Die Beschuldigte h a t in  ih rer V ernehm ung angegeben, 
daß sie eine Schwägerin in W est-Berlin wohnen hat, von 
der sie laufend Illustrie rten  und Rom anzeitschriften er
hält. Sie g ibt an, daß sie selbst diese Romane, vor allem 
Liebesromane, gern  gelesen h a t und auch nichts dage
gen hatte , wenn ihr Sohn diese Zeitschriften las. A ußer 
diesen Liebesrom anen h a t sie auch Schund- und 
Schm utzerzeugnisse m it aus W est-Berlin gebracht und 
geduldet, daß sich ihr Sohn dam it befaßt. Es handelt 
sich hier um die W ildwestreihe der Silberrom ane „Eine 
Herde zieht nach N orden“ sowie um den K rim inalrom an 
„Inspek to rsH arris  weiß n icht w eiter“. Im  le tztgenannten 
Rom an sind die typischen Com icsdarstellungen, in  denen 
Gewalt und Verbrechen verherrlicht werden.
Als Erziehungsberechtigte h ä tte  die Beschuldigte dar
auf W ert legen müssen, daß ihr Sohn nur gute L ite
ra tu r  in seine Hände bekom mt, die ihn zu einem ver
antw ortungsbew ußten B ürger erzieht und nicht der
artige  Schmutzerzeugnisse, die Jugendliche sehr leicht 
zu Verbrechen veranlassen.
D er Sohn der Beschuldigten wurde wegen Landfriedens
bruchs rech tsk räftig  verurteilt. E r h a tte  sich m it ande
ren  Jugendlichen zusammengeschlossen, die m it Waffen 
im  S tad tteil Falkenberg  von Berlin die Bevölkerung
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